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Veröffentlichung geodätischer und kartographischer Erzeug
nisse.

(2) Diese Anordnung gilt für Staatsorgane, Kombinate, 
wirtschaftsleitende Organe, Betriebe, Einrichtungen und Ge
nossenschaften sowie gesellschaftliche Organisationen — 
nachfolgend Staatsorgane und Betriebe genannt —.

(3) Diese Anordnung gilt nicht für die Nationale Volks
armee, die Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Re
publik und die anderen Schutz- und Sicherheitsorgane.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Geodätische Erzeugnisse im Sinne dieser Anordnung 
sind

a) Koordinaten der Festpunkte der Staatlichen Trigonome
trischen Netze 1. bis 5. Ordnung einschließlich Festpunkt
bilder und -beschreibungen — nachfolgend Koordinaten 
der staatlichen geodätischen Netze genannt —;

b) Schwerewerte von Festpunkten der Staatlichen Gravi- 
metrischen Netze I. bis IV. Ordnung einschließlich Fest
punktbilder und -beschreibungen — nachfolgend Schwe
rewerte der staatlichen geodätischen Netze genannt —;

c) Höhen von Festpunkten der Staatlichen Nivellements
netze I. und II. Ordnung einschließlich Festpunktbilder 
und -beschreibungen — nachfolgend Höhen der staatli
chen geodätischen Netze genannt —.

(2) Kartographische Erzeugnisse im Sinne dieser Anord
nung sind

a) topographische Karten einschließlich topographische 
Stadtpläne (Ausgabe für die Volkswirtschaft) — nachfol
gend topographische Karten (AV) genannt —;

b) topographische Karten (Ausgabe vor 1945);
c) Karten der Schwerewerte oder Schwereanomalien, der 

Lotabweichungen oder Qiuasigeoidhöhen mit Ausnahme 
solcher, die ausschließlich der Lagerstättenerkundung 
dienen — nachfolgend Schwerekarten genannt —;

d) Karten für die interne Verwendung, die auf der Grund
lage von topographischen Karten (AV) oder ähnlichen 
aus topographischen Karten (AV) abgeleiteten Karten 
hergestellt oder aktualisiert wurden, mit Ausnahme geo
logischer Karten — nachfolgend interne Karten ge
nannt —;

e) großmaßstäbige Karten gemäß TGL 26711 von Städten 
mit 50 000 und mehr Einwohnern einschließlich der ent
sprechenden Liegenschaftskarten — nachfolgend Stadt- 
und Liegenschaftskarten genannt —;

f) Atlanten, Globen, Schulkarten, Übersichtskarten, Ver
waltungskarten, Verkehrskarten, Wander- und Touri
stenkarten, Stadtpläne, kartographisch gestaltete Orts
und Umgebungsübersichten und ähnliche für die Öffent
lichkeit bestimmte Karten — nachfolgend öffentliche 
Karten genannt —;

g) unveränderte Ausschnitte oder Auszüge aus bereits pu
blizierten öffentlichen Karten und andere kartographi
sche Darstellungen in Zeitschriften, Büchern, Broschü
ren, Prospekten und ähnlichen Publikationen — nach
folgend Textkarten genannt —.

§3
Genehmigung

(1) Der Genehmigung des Ministeriums des Innern, Ver
waltung Vermessungs- und Kartenwesen, Geodätisch-Karto
graphische Inspektion oder deren Inspektionsbereiche bedür
fen

a) die Bereitstellung von Koordinaten, Schwerewerten oder 
Höhen der staatlichen geodätischen Netze, topographi
schen Karten (AV) und Schwerekarten; -

b) die Herstellung und Aktualisierung von internen Kar
ten;

c) die Herstellung, Aktualisierung und Veröffentlichung 
von öffentlichen Karten vom Hoheitsgebiet oder Teilen 
des Hoheitsgebietes der Deutschen Demokratischen Re
publik in den Maßstäben 1 : 200 000 und größer.

(2) Die Genehmigung gemäß Abs. 1 kann als Einzelgeneh
migung oder als generelle Genehmigung erteilt und mit Auf
lagen verbunden werden.

(3) Zuständig sind
a) für zentrale Staatsorgane und Einrichtungen sowie für 

zentrale Leitungen gesellschaftlicher Organisationen 
die Geodätisch-Kartographische Inspektion in der Ver
waltung Vermessungs- und Kartenwesen des Ministe
riums des Innern;

b) für Staatsorgane und Betriebe mit Sitz in den Bezirken 
Cottbus, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig
der Inspektionsbereich Dresden;

c) für Staatsorgan und Betriebe mit Sitz in den Bezirken 
Erfurt, Gera, Halle, Magdeburg und Suhl
der Inspektionsbereich Erfurt;

d) für Staatsorgane und Betriebe mit Sitz in Berlin, Haupt
stadt der Deutschen Demokratischen Republik, in den 
Bezirken Frankfurt/Oder und Potsdam
der Inspektionsbereich Potsdam;

e) für Staatsorgane und Betriebe mit Sitz in den Bezirken 
Neubrandenburg, Rostock und Schwerin
der Inspektionsbereich Schwerin.

Antragsverfahren

§4
(1) Anträge auf Erteilung von Genehmigungen sind schrift

lich in zweifacher Ausfertigung (Briefbögen mit vollständiger 
Anschrift des Antragstellers) einzureichen.

(2) Antragsberechtigt sind die Leiter der Staatsorgane und 
Betriebe und deren Stellvertreter.

(3) Die Antragsberechtigten können in begründeten Fällen 
leitende Mitarbeiter zur Antragstellung bevollmächtigen. In 
den Anträgen ist auf die erteilte Vollmacht hinzuweisen.

(4) Die Ablehnung von Anträgen auf Erteilung von Geneh
migungen sowie die Erteilung von Auflagen haben schriftlich 
zu ergehen, sind zu begründen und mit einer Rechtsmittel
belehrung zu versehen.

§5
(1) Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Bereitstel

lung von Koordinaten, Schwerewerten oder Höhen der staat
lichen geodätischen Netze müssen als Angaben enthalten

a) den Verwendungszweck;
b) die Bezeichnung der Festpunkte;
c) die benötigten Festpunktbilder und -beschreibungen.
(2) Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Bereit

stellung von topographischen Karten (AV) oder Schwerekar
ten sind formgebunden gemäß Anlage zu stellen.

(3) Anträge auf Bereitstellung von transparenten Exempla
ren topographischer Karten (AV) sind mit einer Begründung 
zu versehen, aus der hervorgeht, daß die Verwendung von 
opaken Drucken nicht möglich oder nicht vertretbar ist.

, § 6

(1) Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Herstellung 
oder Aktualisierung von internen und von öffentlichen Kar
ten sind vom Herausgeber zu stellen und müssen als Anga
ben enthalten

a) die Begründung der Herstellung oder Aktualisierung;
b) den Titel, den Maßstab, die Gebietsbegrenzung, den In

halt und den vorgesehenen Bearbeitungszeitraum;
c) das vorgesehene kartographische Ausgangs- und Zu

satzmaterial;
d) die geplante Auflagenhöhe und den geplanten Exportan

teil.


